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Kapitel 1

Vorwort Einleitung

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, der Trans-
formationen. Die Finanzmärkte fordern Verände-
rungen der politischen Herrschafts- und Legitima-
tionsformen. Der demografische Wandel führt uns 
an die Grenzen des Wohlfahrtsstaates. Arten-
sterben, Klimaverschiebungen und Ressourcen-
ausbeutung zeigen uns die ökologischen Limits 
der Erde. Die Entwicklung vernetzter Infrastruktu-
ren lässt uns mit der verwirrenden Frage zurück, 
ob wir Bürger, Kunden, Nutzer oder Verbrau-
cher sind. Die sozialen Medien verändern unser 
Verständnis von Öffentlichkeit in der Online- wie 
Offline-Welt. 

Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Sie würde 
aber in den genannten wie in allen weiteren Fällen 

immer wieder zu zwei gegenläufigen Fragen 
zurückführen: Wie lassen sich diese sozialen, 
kommunikativen, ökonomischen und ökologi-
schen Transformationen demokratisch gestalten? 
Und wie verändert sich bei der Gestaltung dieser 
Transformationen unsere Demokratie?

Schon allein diese Fragen nach demokratischen 
Transformationen und der Transformation der 
Demo kratie zu stellen, wird von vielen als poli-
tisches Krisensymptom und gesellschaftliche 
Zumutung gedeutet. Wir lebten – so Colin Crouch 
(2008, 13) und Jacques Rancière (2002, 105 ff.) – 
in „postdemokratischen Zeiten“, in denen zwar 
institutionell Partizipationsmöglichkeiten aus-
gebaut würden, das egalitäre demokratische 
Projekt jedoch aufgrund des ständig steigenden 
Einflusses privilegierter Eliten nur mit seiner eige-
nen Ohnmacht konfrontiert werde. 

Randolf Rodenstock

Prof. Randolf Rodenstock 
Vorstandsvorsitzender  
des Roman Herzog Instituts e. V. 

„Führung ANDERS denken“ – so lautet die ak-
tuelle Themenreihe des Roman Herzog Instituts 
(RHI). Dabei geht es uns nicht nur um zeitgemäße 
Unternehmensführung oder um gute Mitarbeiter-
führung unter sich ständig wandelnden Bedin-
gungen. Auch im politischen Kontext stellt sich 
die Frage nach Führung neu: Wie gestalten wir 
Demokratie in Zeiten von Globalisierung, Vernet-
zung und Individualisierung?

Der Demokratie liegt die Idee zugrunde, dass wir 
Menschen uns die Regeln unseres Zusammen-
lebens selbst auferlegen. Zur Etablierung, Durch-
setzung und Weiterentwicklung dieser Regeln 
bilden wir viele Institutionen, die wichtigste davon 
ist der Staat. Tief greifende weltwirtschaftliche 
und gesellschaftliche Veränderungen stellen de-
mokratisch organisierte Gemeinwesen vor immer 
größere Herausforderungen. Angesichts der Multi-
polarität in der Welt sowie innerhalb einer Gesell-
schaft ist die Mehrheitsfindung, die nach freien, 
geheimen und gleichen Wahlen und auf Basis der 
Menschenrechte stattfinden sollte, oft schwierig. 

Kann Demokratie bei den vielen, sich häufig 
widersprechenden Einzelinteressen von Bürgern, 

Politikern, Unternehmern etc. überhaupt noch 
funktionieren? Wer entscheidet in einer Welt mit 
unterschiedlichen Machtzentren über die gelten-
den Regeln? Hält die Welt es aus, wenn Regime 
– teilweise sogar demokratisch legitimiert – Min-
derheiten unterdrücken?

Die vorliegende RHI-Information beschreibt die 
Herausforderungen für die demokratische Gestal-
tung der Moderne und diskutiert deren Implika-
tio nen für die politische Stabilität – insbesondere 
mit Blick auf wirtschaftliche Zusammenhänge. 
In einer globalisierten, vernetzten Welt müssen 
sich nicht nur Unternehmen dem internationalen 
Konkurrenzdruck stellen. Auch die Staaten sehen 
sich in einem Wettbewerb, in dem sowohl Unter-
nehmen als auch Individuen ihren Standort frei 
wählen können. Darin aber nur einen Macht- und 
Gestaltungsverlust demokratisch legitimierter Re-
gierungen zu sehen, greift zu kurz. Vielmehr kön-
nen die Gestaltungsspielräume im Systemwett-
bewerb von Ländern genutzt werden, eine klare 
Standort- und Lebensortstrategie zu entwickeln 
und so im Wettbewerb – zum Beispiel gegenüber 
Diktaturen – langfristig erfolgreicher zu sein.

Demokratie kann dabei helfen, gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Herausforderungen 
zu meistern, wenngleich Entscheidungsprozesse 
länger dauern. Der Autor Jens Kersten stellt aus 
rechtswissenschaftlicher Perspektive differen-
ziert dar, wie im Lichte sich ständig wandeln-
der gesellschaftlicher Bedingungen ein starrer 
Staats apparat verändert und wie Demokratie neu 
definiert wer den können. Zum Nach-, Vor- und 
Querdenken über die Regeln unseres Zusammen-
lebens – dazu möchte Sie die vorliegende Ver-
öffentlichung anregen.
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Einleitung

Kapitel 1

Globale Perspektive

In globaler Perspektive schlagen sich die demo-
kratischen Transformationen in zwei Entwick-
lungen nieder: zum einen in der Vernetzung 
demokratischer Legitimation, zum anderen in der 
demokratischen Herausforderung des System-
wettbewerbs.

Vernetzung

Die Globalisierung – und auch die Europäisierung 
(vgl. Kapitel 3, Abschnitt Verbund) – führt zu einer 
Fragmentierung demokratischer Legitimation. 
Dies korrespondiert mit der Informalisierung von 
Rechtsetzungsprozessen im politischen Mehr-
ebenen system.

Nach klassischem Demokratieverständnis werden 
insbesondere Staaten institutionell umfassend de-
mokratisch legitimiert, das heißt für alle von  ihnen 
verfolgten Politiken. Dies ist auf europäischer und 
erst recht auf globaler Ebene nicht möglich. Die 
Vereinten Nationen und auch die Europäische 
Union (EU) sind nicht im klassischen demokrati-
schen Sinn umfassend institutionell legitimierbar. 
Dies bedeutet aber keineswegs, dass innerhalb 
der internationalen Gemeinschaft oder der EU 
nicht demokratisch regiert werden könnte. Das 
Bundesverfassungsgericht hat hierfür in seinem 
Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 den verallge-
meinerbaren Begriff des „verflochtenen demokra-
tischen System[s]“ (BVerfG, 2010, 371) geprägt. 

Im Zentrum eines solchen Systems vernetzter De-
mokratie steht nach wie vor die institutionell um-
fassende Legitimation demokratischer Staaten. 
Diese können sich mit supra- und internationaler 
Herrschaftsausübung politisch so vernetzen, 
dass sich deren Einzelentscheidungen wiederum 
demokratisch begreifen lassen. In der Gesamt-
perspektive führt dies zu einem Verständnis frag-
mentierter demokratischer Legitimationszusam-

menhänge. Deshalb ist es heute unumgänglich, 
sich das Zusammenspiel von staatlichen, europä-
ischen und globalen Akteuren in jedem Einzelfall 
anzusehen, um die demokratische Legitimation 
einer Entscheidung oder einer Rechtsetzung 
beurteilen zu können.

Diese demokratische Verflechtung der staat-
lichen, europäischen und globalen Akteure 
spiegelt sich im funktionalen Zusammenspiel von 
„soft law“ und „hard law“ wider. Wo sich – wie vor 
allem auf der globalen Ebene – die demokratische 
Legitimation ausdünnt, setzen internationale Or-
ganisationen unter Beteiligung zivilgesellschaftlich 
legitimierter Nichtregierungsorganisationen oft 
ganz bewusst nur auf „soft law“. Dieses entwi-
ckelt als informelles Regulierungsinstrument eine 
normative Vorbildfunktion: Weiche Regelungen 
werden von demokratisch legitimierten Staaten 
und Institutionen aufgegriffen und in harte Nor-
men gefasst (Schuppert, 2011, 340 ff., 402 f.). 
Ein Beispiel für eine solche Anreicherung von 
Rechtsetzungsprozessen durch informale Hand-
lungsformen im politischen Mehrebenensystem 
der letzten zwei Jahrzehnte ist die Entwicklung 
des Nachhaltigkeitskonzepts, welches zunächst 
als internationales „soft law“ konturiert und 
sodann in der demokratisch legitimierten Recht-
setzung der EU, des Bundes und der Bundes-
länder gehärtet wurde (Kersten, 2009, 53 ff.).

Wettbewerb

In der globalisierten Welt sind Markt und Wettbe-
werb zentrale Kommunikations- und Kohäsions-
formen. Infolge der Banken-, Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist das gesellschaftlich hohe Ansehen 
von Markt und Wettbewerb jedoch mehr als 
nur bedenklich gesunken (Habermas, 2012, 15; 
Schirrmacher, 2013). Das ganze Unbehagen in 
der gegenwärtigen politischen Kultur kulminiert 
im Streit um den Begriff der „marktkonformen 
Demokratie“, den Bundeskanzlerin Angela Merkel 
geprägt hat (Schirrmacher, 2013, 175 ff.). Doch 

Brauchen wir vielleicht deshalb einen vollkomme-
nen Neu zuschnitt unseres Demokratieverständ-
nisses? Pierre Rosanvallon (2010) hat jedenfalls 
eine „neue Ära der Legitimität“ ausgerufen, die 
auf den konzeptionellen Dreisatz aus Unpartei-
lichkeit, Reflexivität und (Bürger-)Nähe setzt: Un-
abhängige Behörden, Verfassungsgerichtsbarkeit 
und Partizipationsoptionen sollen demokratische 
Legitimation vermitteln.

Aber so wenig die „postdemokratische“ Provoka-
tion ignoriert oder auch nur unterschätzt werden 
darf, so sehr bleibt es auch bei der historischen 
Einsicht, dass die Entwicklung demokratischer 
Staatsformen stets von Krisendiagnosen be-
gleitet wurde (Möllers, 2012, 55). Gerade in der 
überschießenden Idealisierung demokratischer 
Herrschaft lag und liegt zugleich eine ihrer größ-
ten Gefährdungen (Möllers, 2008, 9 ff.). Deshalb 
besteht die demokratietheoretische Heraus-
forderung darin, den normativen Anspruch der 
gleichen Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger 
an ihrer politischen Selbstbeherrschung mit dem 

realistischen Blick auf soziale, kommunikative, 
ökologische, politische und wirtschaftliche Verän-
derungen einzulösen. 

Das Demokratieprinzip macht einerseits seinen 
verfassungsrechtlichen Anspruch für die Gestal-
tung dieser Transformationen geltend, ohne sich 
andererseits der normativen Erkenntnis zu verwei-
gern, im Rahmen dieser Transformationsgestal-
tung selbst transformiert zu werden. Die Offen-
heit für neue Entwicklungen zeichnet somit das 
Demokratieprinzip im doppelten Sinn des Wortes 
aus; oder in der schon fast sprichwörtlichen 
Diktion des Bundesverfassungsgerichts: Das De-
mokratieprinzip ist entwicklungsoffen, „nicht um 
sich in seinem normativen Regelungsgehalt der 
jeweiligen Faktizität politischer Herrschaftsorgani-
sation anzupassen, sondern um gleichbleibende 
Wirksamkeit unter geänderten Umständen zu be-
wahren“ (BVerfG, 2010, 366). Diesen faktischen 
wie normativen Anspruch des Demokratiegebots 
gilt es im Folgenden in globaler, europäischer und 
staatlicher Perspektive zu entfalten.
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die berechtigte Kritik am Zusammenspiel von 
wirtschaftlichem Marktversagen und öffentlicher 
Haushaltskrise sollte eher die politischen Ambi-
valenzen des Zusammenspiels von Staat und 
Wettbewerb unterstreichen (Kube, 2012, 179 ff.). 

Einseitige Erklärungsversuche und vor allem ver-
einfachende Verantwortungszuweisungen helfen 
nicht weiter, wie etwa „der Neoliberalismus“ oder 
Friedrich August von Hayek höchstpersönlich 
seien an der gegenwärtigen Finanz- und Demo-
kratiekrise schuld (Streeck, 2013, 141 ff.; Hardt/
Negri, 2013, 13). Vielmehr kommt es gegenwärtig 
darauf an, die Funktionsfähigkeit des Bank- und 
Finanzsektors einerseits und der demokratisch le-
gitimierten Politik andererseits wiederzugewinnen 
(Ohler, 2012): zum einen durch eine politische Re-
gulierung der Finanzmärkte, zum anderen durch 
einen Abbau öffentlicher Schuldenlasten. Doch 

wer – wie beispielsweise Wolfgang Streeck (2013, 
225 ff., 259 ff.) in der Idealisierung der Finanz- 
und Wirtschaftspolitik des goldenen Zeitalters des 
Wohlfahrtsstaates der „langen sechziger Jahre“ 
(Streeck, 2013, 23, 41) – auf dem vermeintlichen 
Primat der Politik besteht, wird dieses Verständ-
nis der Interdependenz von Staat und Markt 
ablehnen und mit ihm das Erfordernis finanz- und 
demokratiepolitischer Konsolidierung.

Das Verhältnis von Demokratie und Markt ist und 
bleibt demgegenüber ambivalent: Auf der einen 
Seite erhebt die Demokratie den verfassungs-
rechtlichen Anspruch, die Rahmenbedingungen 
des Wettbewerbs zu gestalten. Auf der anderen 
Seite bestimmen aber auch Märkte zunehmend 
die Rahmenbedingungen der Demokratie. Die 
ganze Ambivalenz von Demokratie und Markt 
lässt sich an den Folgen des Systemwettbewerbs 

für die demokratische Gestaltung von Rechtsord-
nungen beispielhaft veranschaulichen (Kersten, 
2013a). Wenn von Systemwettbewerb bezie-
hungsweise vom Wettbewerb der Rechtsord-
nungen die Rede ist, herrscht die Annahme vor, 
transnationale Unternehmen würden aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen Macht und des Investitions-
drucks ein Dumping von Sozial-, Arbeits-, Um-
welt- und Verbraucherstandards bewirken (BGH, 
2000, 904; Dreher, 1999, 110). Hieran schließt 
sich regelmäßig die Vermutung an, dass in einem 
Wettbewerb der Rechtsordnungen die Gestal-
tungsmöglichkeiten demokratisch legitimierter 
Regierungen und Gesetzgeber sinken. Empirisch 
ist jedoch nicht belegbar, dass der System-
wettbewerb gleichsam automatisch in ein „race 
to the bottom“ mündet (Monopolkommission, 
1998, 22 ff., 33 ff.; Eidenmüller, 2009, 648). Der 
Wettbewerb von Rechtsordnungen kann zu einer 
Absenkung von recht lichen Standards führen, 
muss dies aber nicht. 

In der rechtspolitischen Wirklichkeit gestalten sich 
die Wettbewerbslagen eher diffus (Peters, 2010, 
32 ff.; Giegerich, 2010, 80): Der Steuerwettbe-
werb hat nicht zu einem Verfall der Steuereinnah-
men geführt; allerdings ist eine „gewisse Tendenz 
zur Verlagerung von direkten Steuern auf indirekte 
Steuern und vom mobilen Kapital auf den eher 
immobilen Produktionsfaktor Arbeit sowie auf das 
Grundeigentum“ (Peters, 2010, 34) zu konsta-
tieren. Im Arbeitsrecht ist es im Rahmen des 
Rechtswettbewerbs – mit Ausnahme der Arbeits-
bedingungen auf Schiffen – zu keinem allgemei-
nen Dumping der Gesundheits- und Sicherheits-
standards gekommen. Wohl aber haben sich im 
Zuge des Wettbewerbs der Rechtsordnungen 
Lohnniveau, Kündigungsschutz und Mitbestim-
mung abgesenkt (Peters, 2010, 33). 

Die Folge des Systemwettbewerbs ist also keines-
wegs eine marktkonforme Demokratie, gerade 
weil der Wettbewerb der Rechtsordnungen den 
Staaten große Gestaltungsspielräume belässt. So 
nutzen Staaten teilweise die ökonomischen Be-

lastungen und Reputationsverluste, welche eine 
Abwanderung von transnationalen Unternehmen 
als Exit-Strategie mit sich bringt beziehungsweise 
bringen könnte, um ihre Regulierungsstrategien 
gegenüber transnationalen Unternehmen zu ver-
folgen. Darüber hinaus setzen Staaten auch ganz 
bewusst ihre Regulierungskompetenz ein, um 
Unternehmen ins Ausland zu drängen. Ein Bei-
spiel für eine gezielte Politik der hohen Standards 
(„race to the top“) ist die umstrittene Regulierung 
der Grünen Gentechnik in der Bundesrepublik 
(Michael, 2009, 1063).

Doch nicht nur transnationale Unternehmen, 
sondern auch die Bürgerinnen und Bürger nutzen 
heute den Systemwettbewerb. Ein Beispiel hierfür 
ist das Biomedizinrecht. Aufgrund restriktiver 
Regelungen der Fortpflanzungsmedizin in der 
Bundesrepublik nehmen Bürgerinnen und Bürger 
ganz bewusst in ausländischen Rechtsordnun-
gen legale Leistungen in Anspruch, die ihnen 
wegen der heimischen Rechtslage hierzulande 
 vorenthalten werden (Gassner et al., 2013, 20 f.).

Diese Entwicklung zeitigt zwei Hauptfolgen, die 
sich im Hinblick auf eine soziale und demokrati-
sche Politikgestaltung und Rechtsetzung kritisch 
diskutieren lassen. In sozialstaatlicher Hinsicht 
können sich nicht alle Bürgerinnen und  Bürger 
die finanziell aufwendige Inanspruchnahme von 
biomedizinischen Angeboten im Ausland leisten. 
In demokratischer Hinsicht setzen die Bundes-
regierung und der Bundestag gerade im Fall der 
Fortpflanzungsmedizin auf eine Strategie veralte-
ten Rechts, welche die Bürgerinnen und Bürger 
auf das „foreign shopping“ verweist. Angesichts 
der harten gesellschaftlichen Konflikte ist eine 
Gesetzgebung auf diesen weltanschaulich höchst 
umstrittenen Gebieten insbesondere für Re-
gierungskoalitionen und Parlamentsfraktionen 
äußerst unattraktiv und risikoreich.

Die Rolle, welche der Systemwettbewerb für die 
Strategie transnationaler Unternehmen sowie im 
Leben von Bürgerinnen und Bürgern heute spielt, 
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zeigt die ganze Ambivalenz im Verhältnis von 
Wettbewerb und Demokratie: Der Wettbewerb 
von Rechtsordnungen rückt die Regierungen 
und Gesetzgeber demokratischer Staaten nicht 
schlicht in die Rolle von ökonomisch Erpressten. 
Er belässt ihnen Gestaltungspotenzial, das Regie-
rungen sehr unterschiedlich nutzen. 

Für die Entwicklung von Demokratien birgt 
der Systemwettbewerb einerseits die Chance, 
parteipolitische Introvertierungen, den unglei-
chen Einfluss von Vetospielern sowie faktische 
und rechtliche Blockadestrukturen aufzudecken 
(Mono pol kom mis sion, 1998, 23 ff.; Eidenmüller, 

2009, 648 f.). Wettbewerb kann hier seine Funk-
tion als Entdeckungsverfahren entfalten (Hayek, 
2003, 132 ff.), da die Regulierungsalternativen 
in anderen Staaten – nicht zuletzt durch das 
Inter net – weltweit sichtbar sind. Anderer seits 
wird, wie die Beispiele der Fortpflanzungsmedizin 
oder der Grünen Gentechnik zeigen, der Wett-
bewerb der Rechtsordnungen von politischen 
Akteuren aber auch strategisch dazu genutzt, 
zentrale gesellschaftliche Probleme aktiv oder de-
fensiv zu ignorieren und so Unternehmen sowie 
Bürgerinnen und Bürger bewusst oder unbe-
wusst ins Ausland zu drängen. 

Die praktische Folge ist, dass vor allem Bürge-
rinnen und Bürger in diesen regelmäßig auftreten-
den und politisch zentralen, weil höchst umstrit-
tenen Fragen keine demokratische Beteiligung 
(„voice“) mehr entwickeln und auch nicht mehr 
auf rechtspolitische Veränderungen drängen. Der 
demokratische Diskurs verarmt. Mit den individu-
ellen und wirtschaftlichen Freiheitsgewinnen der 
Globalisierung verändern sich auf diese Weise 
die Bedingungen demokratischer Beteiligung und 
zugleich auch demokratischen Regierens in der 
Bundesrepublik.

Europäische Perspektive

Auf der europäischen Ebene hat sich mit Blick auf 
die demokratische Legitimation die Vernetzung 
zu einem politischen Verbund verdichtet, in dem 
jedoch nachhaltige Legi tima tions verschie bun gen 
zu beobachten sind, die vor allem das mitglied-
staatliche Demokratieverständnis verändern.

Verbund

Das Erklärungsmodell vernetzter und fragmen-
tierter demokratischer Legitimation greift – wie 
bereits angedeutet (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 
Vernetzung) – auch und gerade für die euro-
päische Ebene. Hier ist vor allem die EU auf 
das demokratische Vernetzungspotenzial ihrer 
Mitglied staaten angewiesen, um ihre eigene 

demokratische Legitimation zu ergänzen. Gerade 
weil sich aber das politische Mehrebenensystem 
in Europa in den vergangenen beiden Jahrzehn-
ten zu einem europäischen Verfassungsverbund 
entwickelt hat, darf man diesen europäischen 
Legitimationszusammenhang nicht als eine Ein-
bahnstraße begreifen, die nur von den Mitglied-
staaten zur EU führt. Vielmehr lässt sich auch 
umgekehrt – quasi gegen die aktuelle politische 
Laufrichtung – fragen, ob nicht die Mitglied-
staaten und insbesondere auch die Bundes-
republik im Hinblick auf ihr Demokratieverständ-
nis von der EU lernen können (Kersten, 2013b, 
105 ff.). Im europäischen Verfassungsverbund 
herrscht ein demokratisches Gegenstromprinzip, 
das sich über die Struktur sicherungs klauseln 
der Artikel 2 und 6 des Vertrags über die Euro-
päische Union (EUV) und der Artikel 20 und 23 
Grundgesetz (GG) realisiert: Das Demokratiever-
ständnis der Mitgliedstaaten bestimmt die Ausge-
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Demokratieprinzip sehr viel größer: Artikel 10 
und Artikel 11 EUV kennen nicht nur repräsen-
tative und plebiszitäre, sondern auch parti zipa-
tive und assoziative Elemente demokratischer 
Legitimation: partizipative Elemente im Sinn 
einer Mit bestimmung der von einer Entscheidung 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger, assoziative 
Elemente im Hinblick auf einen demokratischen 
Dialog zwischen Hoheitsträgern und repräsen-
tativen Akteuren im weitesten Sinn. 

Da in historischer Perspektive Deutschland 
Rechtsstaat war, bevor es zu einer Demokratie 
wurde, verorten wir in der Bundesrepublik bis 
heute Partizipation und Assoziation in anderen 
Verfassungsprinzipien und Verfassungsinstitu-
ten, vor allem im Rechtsstaatsprinzip, in den 
Grundrechten, im Gesetzgebungsverfahren und 
in der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. 

staltung demokratischer Entscheidungsstrukturen 
auf europäischer Ebene. Im Gegenzug beeinflusst 
die Ausgestaltung demokratischer Elemente in 
den europäischen Verträgen die Auslegung und 
Anwendung des Demokratieprinzips, das in den 
nationalen Verfassungen verankert ist.

Dieses Gegenstromprinzip ermöglicht einen 
Vergleich des Demokratieverständnisses, wie 
es einerseits im Vertrag über die Europäische 
Union und andererseits im Grundgesetz zum 
Ausdruck kommt. Das Grundgesetz konstituiert 
eine repräsentative, parlamentarische Demokra-
tie, in der die Abstimmungen, die Artikel 20 GG 
ausdrücklich erwähnt, auf der Bundesebene 
verfassungspolitisch und verfassungsrechtlich 
verkümmert sind. Demgegenüber ist zwar nicht 
die politische Realität, wohl aber das rechtliche 
Legitimationsreservoir der EU im Hinblick auf das 

Es spricht aber nichts dagegen, das demokrati-
sche Legitimationspotenzial von Partizipation und 
Assoziation verfassungspolitisch und verfassungs-
rechtlich ebenso sichtbar zu machen. Auf diese 
Weise wird das Demokratieprinzip des Grund-
gesetzes reicher und die repräsentative Monokul-
tur des politischen Systems der Bundesrepublik 
bunter, ohne dass hierbei die Probleme über sehen 
werden müssten, die alle vier genannten demo-
kratischen Legitimationsmodi mit sich bringen 
(vgl. Kapitel 4, Abschnitt Ausdifferenzierung).

Legitimationsverschiebungen

Diese im Grundsatz sehr positive Entwicklung 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass im 
europäischen Verfassungsverbund demokratische 
Legitimationsverschiebungen stattfinden, deren 
Folgen für die demokratische Kultur der Mitglied-
staaten und damit auch der Bundesrepublik bis-
her nicht klar absehbar sind. Mit diesen demokra-
tischen Legitimationsverschiebungen ist nicht in 
erster Linie die Übertragung von Regelungskom-
petenzen der Mitgliedstaaten auf die EU gemeint, 
um deren ver fas sungs recht liche Grenzen vor dem 
Bundesverfassungsgericht gestritten wurde und 
wohl auch weiter gestritten wird (BVerfG, 1994; 
2010). Sie finden vielmehr auch verdeckt auf der 
Ebene des europäischen Sekundärrechts statt – 
verdeckt deshalb, weil die demokratische Legiti-
mationskomponente dieser Regulierung nicht auf 
den ersten Blick deutlich wird. 

Gerade in den Bereichen der Daseinsvorsorge 
(Energie, Telekommunikation, Mobilität), aber 
auch darüber hinaus – beispielsweise im Daten-
schutzrecht – setzt die EU zunehmend auf 
sogenannte vollkommen unabhängige Behörden, 
die den tradierten demokratischen Legi tima tions-
zusam men hän gen der Mitgliedstaaten gezielt 
entzogen werden (Kersten, 2011, 590 f.). Ein Bei-
spiel hierfür ist die Bundesnetzagentur. Dabei ist 
bis heute nicht klar, was eine solche vollkommen 
unabhängige Behörde überhaupt ist. Die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs zur 
Stellung des Datenschutzbeauftragten ist insofern 
nicht konsistent und deshalb unergiebig (EuGH, 
2010, 296). Sicher ist nur, dass die Behörden-
leitung nicht von der Regierung eines Mitglied-
staates abhängig sein darf. Vor allem die Gerichte 
sollen diese vollkommen unabhängigen Behörden 
kontrollieren, während das Verhältnis der Parla-
mente zu dieser Behördenform diffus bleibt.

Wenn man aber mit Ernst Forsthoff (1971, 75 ff.) 
in der Daseinsvorsorge einen zentralen Legitima-
tionsbaustein unseres Wohlfahrtsstaates sieht, 
wird dieser aufgrund der unabhängigen Stellung 
von Regulierungsbehörden aus den tradierten 
Formen demokratischer Herrschaft und Kontrolle 
der Bundesrepublik herausgelöst. Das muss für 
sich genommen nichts Schlechtes sein. Doch 
was tritt an die Stelle der überkommenen demo-
kratischen Legitimation der Verwaltung durch die 
Bürgerinnen und Bürgern mittels Wahlen? Mit den 
unabhängigen Regulierungsverwaltungen scheint 
sich eine neue neutrale Gewalt zu entwickeln, die 
in Gestalt parteien- und regierungsunabhängiger 
Expertenadministrationen die Daseinsvorsorge 
verwaltet. Dieser neuen Kraft wächst mit dem 
kometenhaften Aufstieg des Verbrauchers als 
ihres zentralen Schutzobjekts eine gleichsam 
plebiszitäre Legitimation zu (Durner, 2011, 436 ff.; 
Kersten, 2011, 591). 

In der historischen Perspektive erinnern diese 
Verwaltungsmuster stark an das System des 
deutschen Spätkonstitutionalismus: „Führung 
durch Verwaltung“ als historische Reminiszenz 
oder als postdemokratische Realität? Sollten sich 
der Bundestag und die Länderparlamente zur 
Kontrolle vollkommen unabhängiger Behörden 
berufen fühlen, setzt dies auch eine Um- und 
Neuorientierung von Parla men tarie rinnen und 
Parlamentariern voraus. Diese dürften nicht mehr 
nur auf das Verhältnis von Regierung und parla-
mentarischer Opposition fokussieren, sondern 
müssten sich darüber hinaus auch auf die unmit-
telbare Ver wal tungs kon trolle spezialisieren.
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Staatliche Perspektive

In der staatlichen Perspektive lässt sich für die 
Bundesrepublik zum einen der Trend zu einer 
Ausdifferenzierung der demokratischen Legitima-
tionsformen feststellen, die sich besonders bei 
der gesellschaftlichen Transformation durch Poli-
tik wechsel entfalten können. Zum anderen zeich-
net sich mit den sozialen Medien eine nachhaltige 
Transformation politischer Strukturen ab.

Ausdifferenzierung

Demokratie ist immer auch Demokratiegestal-
tung, bei der es „institutionelle Phantasie“ (Haber-
mas, 2011, 31) zu entfalten gilt. Dabei hat sich 
bereits im Rahmen der Erörterung des demo-
kratischen Gegenstromprinzips im europäischen 
Verfassungsverbund gezeigt, dass die Bundes-
republik – angestoßen durch das europäische 
Vertragsrecht – mit verfassungspolitischem und 
verfassungsrechtlichem Gewinn durchaus neue 
demokratische Legitimationsformen entwickeln 
kann, um aktuellen Herausforderungen politischer 
Herrschaft gerecht zu werden (vgl. Kapitel 3, 
Abschnitt Legitimationsverschiebungen). Insofern 
lässt sich die repräsentative Demokratie durch 
plebiszitäre, partizipative und assoziative Ele-
mente demokratischer Legitimation ergänzen.

Für die Ausgestaltung dieses Ergänzungsver-
hältnisses von repräsentativen, plebiszitären, 
partizipativen und assoziativen Legitimationsmodi 
kommt es auf den Einzelfall der Herrschafts-
ausübung an, der demokratischer Legitimation 
bedarf. Dabei sind – ganz pragmatisch – die 
Vor- und die Nachteile der einzelnen Legitima-
tionsformen gegeneinander abzuwägen (Über-
sicht 1, vgl. auch Kersten, 2013b). Die parlamen-
tarische Repräsentation zeichnet sich funktionell 
durch eine breite gesellschaftliche Integration 
im wahlbedingten Wechsel von Kontinuität und 
Diskontinuität aus und bildet deshalb auch 

– zu Recht – weiterhin den zentralen Modus 
demokratischer Legitimation im Verfassungsstaat 
mit Ausstrahlung auf die europäische und selbst 
die globale Ebene (Voßkuhle, 2012, 7). Plebis-
zitäre demokratische Artikulation fokussiert bei 
ebenfalls breiter gesellschaftlicher Integration 
auf die konkrete Entscheidung einer einzelnen 
Sachfrage. Parti zipa tive Elemente setzen auf 
eine demokratische Legi timation durch konkret 
betroffene Bürger innen und Bürger, die in gesell-
schaftlicher Integrationsbreite, Handlungs- sowie 
Entscheidungsform und Beteiligungsdauer sehr 
flexibel ausgestaltet werden kann. Assoziative de-
mokratische Beteiligung aktiviert eine gebündelte 
Interessenwahrnehmung im Gemeinwohl, welche 
wiederum sehr flexibel gestaltbar ist.

Die systematische Reflexion dieser vier demo-
kratischen Artikulationsformen darf jedoch nicht 
nur deren funktionale Stärken unterstreichen. Sie 
muss auf der Grundlage politischer Erfahrung 
stets auch die Schwächen und Gefahren der 
einzelnen Legitimationsformen aufzeigen und mit-
denken. Dazu gehören die gesellschaftliche All-
gegenwart der politischen Parteien in der reprä-
sentativen Demokratie, die Machtverlagerung auf 
den Fragesteller in der plebiszitären Demokratie, 
die Ausblendung des Gemeinwohls angesichts 
einer überschießenden Betroffenenperspektive in 
der partizipativen Demokratie und der kartellartige 
Korporatismus in der assoziativen Demokratie. 
Es kommt also entscheidend darauf an, die Vor- 
und Nachteile der einzelnen demokratischen 
Legitimationsformen im konkreten institutionellen 
Design auszubalancieren.

Politikwechsel

Wie sich diese unterschiedlichen Formen demo-
kratischer Legitimation ergänzen können, zeigt 
sich vor allem im Rahmen von Politikwechseln, 
also von radikalen Veränderungen eines Politik-
felds, die über eine schlichte Reform hinausgehen 
(Rüb, 2012, 15 ff.). Eigentlich sind solche Politik-

wechsel in der Theorie und Praxis der Bundes-
republik nicht vorgesehen. Die große Anzahl der 
Vetospieler und der parteipolitisch überformte Fö-
deralismus weisen die Bundesrepublik seit über 
60 Jahren als eine unitarische Verhandlungs- und 
Konsensdemokratie aus. Aber dennoch finden 
radikale Politikwechsel statt, in denen demokrati-
sche Führung gefragt war oder gefragt gewesen 
wäre: Hartz IV, Stuttgart 21, Atomausstieg und 
Energiewende sind die Stichworte für politische 
Phänomene, bei denen sich die Möglichkeit für 
eine neue Konturierung demokratischer Legitima-
tion in Form einer (Neu-)Kombination repräsenta-
tiver, plebiszitärer, partizipativer und assoziativer 
Demokratiebausteine anbot beziehungsweise 
anbietet. Es geht also darum, eine neue Balance 
zu finden zwischen:

 – der parlamentarischen Vertretung des Wähler-
willens durch die Gewählten (Repräsentation),

 – der direkten Beteiligung aller Bürger etwa 
durch Volksentscheide (Plebiszit), 

 – der verfahrensrechtlichen Mitbestimmung der 
Betroffenen (Partizipation) und

 – der Bündelung und Vernetzung von Bürger-
interessen zum Beispiel in lokalen Bürger-
initiativen sowie in Verbänden und Nichtregie-
rungsorganisationen (Assoziation).

So können sich demokratische Repräsentation 
und demokratisches Plebiszit sinnvoll ergänzen, 
um einen Politikwechsel zu legitimieren. Beispiele 
dafür sind Hartz IV und der Atomausstieg. Auf 
diese Weise müssen nicht Landes- und Bundes-
tagswahlen zum Plebiszit ersatz umfunktioniert 
werden, wie dies – trotz einer äußerst komple-
xen Entscheidungslage (Nullmeier/Dietz, 2012, 
106 ff.) – etwa bei der baden-württembergischen 
Landtagswahl nach der Atomkatastrophe in 
 Fukushima der Fall war. 

Elemente der demokratischen Legitimation Übersicht 1

Element Vorteil Nachteil

Repräsentation
(Volksvertretung)

Breite gesellschaftliche Inte-
gration im wahlbedingten 
Wechsel von Kontinuität und 
Diskontinuität

Allgegenwart (gesellschaft-
licher Overstretch) der politi-
schen Parteien

Plebiszit
(Volksabstimmung)

Fokus auf die konkrete Ent-
scheidung einer einzelnen 
Sachfrage – bei breiter gesell-
schaftlicher Integration 

Machtverlagerung auf den 
Fragesteller

Partizipation
(Beteiligung)

Legitimation durch konkret 
betroffene Bürger – sehr flexi-
ble Ausgestaltung der gesell-
schaftlichen Integrationsbreite, 
Handlungs- sowie Entschei-
dungsform und Beteiligungs-
dauer

Ausblendung des Gemein-
wohls angesichts einer 
überschießenden Betroffenen-
perspektive

Assoziation
(Bündelung/Vernetzung)

Aktivierung einer gebündelten, 
flexibel gestaltbaren Interes-
senwahrnehmung im Gemein-
wohl

Kartellartiger Korporatismus

Eigene Darstellung
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Parlamentarische Regierungskontinuität und 
plebiszitär legitimierter Politikwechsel „von unten“ 
wie „von oben“ ergänzen sich funktional. Dabei 
handelt es sich bei einem plebiszitär legitimierten 
Politikwechsel „von oben“ um eine Konstellation, 
in der eine Regierung ganz bewusst das Plebiszit 
einsetzt, auch und gerade um einen Politikwech-
sel gegenüber der eigenen Regierungspartei oder 
innerhalb einer Regierungskoalition zu legitimieren 
(Rüb, 2012, 21 ff.). Dies hätte beispielsweise eine 
Strategie für die politische Akzeptanz der Hartz-
Reformen oder des Atomausstiegs sein können. 
Mit einem solchen Verständnis ist jedoch zugleich 
auch ein Wandel im demokratischen Regierungs-
stil verbunden, da die Bundeskanzlerin oder der 
Bundeskanzler dem eigenen Amt dann gleichsam 
präsidiale Züge verleiht.

Aber auch über die Verbindung von repräsenta-
tiven, partizipativen und assoziativen Formen 
demo krati scher Legitimation kann ein Politik-
wechsel gestaltet werden. Beispiele hierfür wären 

die Energiewende und große Infrastrukturpro-
jekte. Die Ausbalancierung dieser Elemente ist 
dabei alles andere als einfach. Die Herausfor-
derungen lassen sich am Beispiel partizipativer 
Beteiligungsformen an Infrastrukturprojekten 
erläutern (Schuppert, 2012, 65 ff.). Diese Betei-
ligungs formen privilegieren regelmäßig gut ausge-
bildete, wohlsituierte, aktive und gut organisierte 
Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus schlägt 
sich der demografische Wandel auch in der Parti-
zipation nieder: Wer hat in einer alternden Gesell-
schaft die nötige Zeit und die nötigen Ressourcen 
für eine derartige Partizipation (Mihm, 2013, 11; 
Walter, 2013, 302 ff.)? Dieser demokratischen 
Schieflage kann jedoch durch die verfahrens-
rechtliche Gewährleistung von Repräsentativität 
mittels Zufallsprinzip, milieu- und demografie-
orientierter Demokratieanalyse oder diskursiver 
Chancengleichheit Rechnung getragen werden. 
Für Letztere wäre der Einsatz eines kompetenten, 
neutralen und von allen Beteiligten akzeptierten 
Moderators denkbar.

Soziale Medien

Vollkommen offen ist die Frage, wie sich das 
Verhältnis von demokratischer Legitimation 
einerseits und sozialen Medien andererseits wei-
terentwickelt. Dabei gilt es wiederum, einseitige 
Bewertungen zu vermeiden. Soziale Medien und 
das Netz sind nicht per se demokratisch oder 
undemo kratisch, sondern auch ihr Verhältnis zur 
demokratischen Legitimation politischer Herr-
schaft bleibt ambivalent. Die eindeutig uneindeu-
tigen, aber gleichwohl äußerst dynamischen Per-
spek tiven zeigen sich in vier Entwicklungen, für 
welche die Begriffe Öffentlichkeit, Piratenpartei, 
Mobilisierung und Schwarmdemokratie stehen.

 – Die sozialen Medien haben seit dem Jahr 
2000 zu einem ambivalenten Strukturwan-
del der Öffent lich keit geführt (Meik, 2012; 
Zehnpfennig, 2013, 7). Jürgen Habermas 
differenziert hinsichtlich der demokratischen 
Potenziale des Netzes zwischen repressiven 
und liberalen Öffentlichkeiten (Habermas, 
2008, 161 f.): Gerade beim Protest gegen 
autoritäre und gewalttätige Regime trägt das 
Internet zu einer weltweiten Transparenz von 
Regierungsunrecht bei. Insofern kann es 
demokratische Entwicklungen unterstützen, 
wenn diese auch tatsächlich stattfinden. 
Dem gegen über führt das Netz in liberalen 
Gesellschaften nach Habermas zu einer 
Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit: 
Im virtuellen Raum fehlten noch funktionale 
Äquivalente für Öffentlichkeitsstrukturen, wel-
che die dezentralisierten Botschaften wieder 
auffangen, auswählen und in überarbeiteter 
Form zusammenfassen. 

 Doch gerade in diesem letzten Punkt erscheint 
es mehr als fraglich, ob dieses politische Deu-
tungsmuster der Massenmedien des 20. Jahr-
hunderts noch zur Erklärung und Gestaltung 
von Kommunikation im digitalen Zeitalter bei-
trägt. Die klassischen Massenmedien wende-
ten sich an Leser mit Abonnements, Zuhörer 

und Zuschauer, deren einseitige Rezeptions-
bereitschaft die mediale Öffentlichkeit der alten 
Bundesrepublik konstituierte. Frank Meik hat 
indessen beschrieben, wie die zu selbstsiche-
ren Akteure dieses klassischen Öffentlichkeits-
konzepts in Medienhäusern und Rund funk-
anstal ten die digitale Herausforderung teils 
aktiv, teils defensiv ignoriert und ihren macht-
vollen Einfluss dadurch selbst verspielt haben 
(Meik, 2012, 16 ff.). 

 Im Zuge des Erfolgs der sozialen Medien dif-
ferenziert sich jedoch im und um das Web 2.0 
keine fragmentierte, sondern eine vernetzte 
Öffentlichkeit aus. In dieser vernetzten Öffent-
lichkeit entfaltet sich Emergenz, das heißt, 
ihre sozialen, politischen, wirtschaftlichen und 
wissensökonomischen Effekte gehen weit über 
die Summe der kommunikativen Einzelbeiträge 
hinaus (Benkler, 2006, 10 ff.; Münker, 2009, 
73 ff.). Das demokratische Potenzial dieser 
vernetzten, emergenten Öffentlichkeit lässt 
sich auch in liberalen Gesellschaften keines-
wegs nur einseitig negativ bewerten. Es war 
wiederum Pierre Rosanvallon, der die Vielfalt 
ambivalenter Erscheinungsformen des Netzes 
als spontane Aktualisierungen von demo krati-
scher Wachsamkeit („vigilance“), Anprange-
rung („denunciation“) und Bewertung („evalu-
ation“) typisiert hat (Rosanvallon, 2008, 70). 
So ist es beispielsweise in demokratischer 
Hinsicht positiv, dass soziale Medien Verfeh-
lungen von Politikern und Parteien offenlegen. 
Wenn dies in schweren und irreversiblen Ver-
letzungen von Persönlichkeitsrechten entgleist, 
ist dies jedoch rechtlich negativ zu bewerten. 
Diese Ambi valenz ist auch letztlich der Grund 
für die sehr unterschiedliche Einordnung von 
internetbasierten Shitstorms, welche für die 
einen das „Ende der Politik“ (Han, 2012, 7; 
2013b, 7 ff.) bedeuten, während die anderen 
darin eine legitime „Waffe des Protests“ (Paul, 
2012, 6) sehen.
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 – Die Piratenpartei experimentiert mit Politik-
formen, die sich auf soziale Medien stützen 
und Folgen für die Personalentwicklung, 
Entscheidungsfindung und Organisations-
form dieser Partei selbst und auch für alle 
übrigen Parteien haben (Bieber/Leggewie, 
2012). Nichts zeigt dies deutlicher als der 
Streit, den die Piratenpartei um die „Ständige 
Mitgliederversammlung“ im Internet geführt 
hat (Wyssuwa, 2013). Wie in sämtlichen 
gesellschaftlichen Bereichen, die von den 
sozialen Medien überformt werden, stellt sich 
auch hier vor allem die Professionalisierungs-
frage (Shirky, 2009, 70 ff.). Das Verhältnis von 
Berufs- und Laienpolitik formiert sich neu. Seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Berufs-
politik die Honoratiorenpolitik abgelöst – eine 
Entwicklung, die Max Weber (1992, 16 ff.) 
herrschaftstechnisch beschrieben und die Carl 
Schmitt (1996, 27 ff.) in eine anti parla men-
tari sche Polemik gefasst hat. Be obach ten wir 
derzeit die internetbasierte Gegenbewegung 
der vernetzten Laienpolitik, die im Einzelfall 
über eine ungeheure Netzmacht mit durchaus 
harten Offline-Konsequenzen verfügen kann? 
Die ganze Ambivalenz dieses Vorgangs erklärt 
jedenfalls, warum das etablierte Parteienspek-
trum teils höhnisch, teils verunsichert auf die 
Entwicklung der Piratenpartei reagiert.

 – Schließlich verfügen die sozialen Medien über 
ein sehr großes Mobilisierungspotenzial 
sowohl für politische Zustimmung als auch 
für politischen Protest (Kersten, 2012, 249 ff., 
273 ff.). Vor allem sogenannte Flashmobs be-
ziehungsweise Smartmobs sind im politischen 
Raum faktisch weder vorhersehbar noch kon-
trollierbar (Rheingold, 2002, 157 ff.). Sie sind 
Teil eines neuen Versammlungs- und Demo-
kratieverständnisses. Der Staat sollte inso-
fern schnell seine Schwarm ängste abbauen. 
Besondere politische Bedeutung entwickelt 
mit Blick auf das Mobilisierungspotenzial vor 
allem das Crowdfunding, also die netzbasierte 
Sammlung von Klein- und Kleinst beträgen, 

um mit den sich daraus ergebenden großen 
Geldsummen Projekte zu finanzieren. 

 In den USA hat das Crowdfunding bereits auf 
Kommunal-, Staaten- sowie Bundesebene 
die Finanzierung von Politik verändert. Prä-
sident Barack Obama hat bei seiner letzten 
Wahlkampagne ebenfalls sehr erfolgreich 
auf Crowdfunding über Internetplattformen 
gesetzt (FAZ, 2012). Versuche, die Mobilisie-
rungsfunktion sozialer Medien – zum Beispiel 
in Form des „Peerblogs“ – im Bundestags-
wahlkampf 2013 zu nutzen, sind zwar vorerst 
gescheitert (Eder, 2013; Minkmar, 2013, 45 f.). 
Doch insbesondere die internetbasierte Mobi-
lisierung riesiger Finanzressourcen zur Politik- 
und Protestgestaltung über soziale Medien 
ist dadurch keineswegs vom Tisch. Allerdings 
ist es vollkommen überraschend, dass etwa 
Studierende diese Form der Finanzierung 
noch nicht oder nur wenig für ihren Protest 
gegen Studiengebühren genutzt haben, 
obwohl sie eigentlich in den sozialen Medien 
– im wahrsten Sinn des Wortes – zu Hause 
sind. Dieses politische Potenzial von Crowd- 
und Schwarmphänomenen wird sich mit den 
sozialen Medien auch in der Bundesrepublik 
äußerst dynamisch weiter entfalten.

 – Sind wir also auf dem Weg in eine „liquid de-
mocracy“ beziehungsweise Schwarmdemo-
kratie? Die Konzepte der „liquid democracy“ 
setzen auf einen direkten Parlamentarismus, 
indem die Bürgerinnen und Bürger sich anlog 
zum Onlinebanking in den politischen Prozess 
ein- und ausloggen, um auf diese Weise die 
„internetbasierte Demokratie“ einer „Wiki-
Republik“ zu realisieren (Plaum, 2012, 147 ff.). 
Vordenker der Schwarmdemokratie stellen 
demgegenüber die Frage, was wir Menschen 
von einer „honeybee democracy“ lernen 
können, um unsere politischen Entschei-
dungsprozesse zu optimieren (Seeley, 2010, 
218 ff.; Miller, 2010, 91 ff., 200 ff.). Gemein-
sam ist diesen Kurzschlüssen von Informatik 

und Politik sowie gleitenden Übergängen von 
Ento mologie (Insektenkunde) und Soziologie 
(Werber, 2013) die Institutionalisierung reprä-
sentationsarmer Entscheidungsstrukturen. 

 Diese theoretisch überdeterminierten und 
methodologisch überschießenden Konzep-
tionen werden allerdings harsch kritisiert: 
Für den Philosophen und Medientheoretiker 
Byung-Chul Han (2013a, 16 ff.; 2013b, 18 ff.) 
sind politische Schwarmlogiken nicht mit dem 
rationalen Anspruch zu vereinbaren, durch 
Argument und Gegenargument in einem 
herrschaftsfreien Diskurs demokratische 
Legitimation zu vermitteln. Auch der ehema-
lige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio 
(2012) sieht dies so, wenn er sich vor die Wahl 
zwischen parlamentarischer und Schwarm-
demokratie gestellt sieht. Er setzt ebenfalls 
auf die repräsentative Legitimation der argu-
mentierenden, deliberativen Demokratie in 
einem Verfassungsstaat, der individuelle und 
kollektive Freiheit schützt und verbindet. 

 Doch diese politischen Diagnosen und ihre 
theoretischen Therapien begreifen die demo-
kratische Herausforderung durch die sozialen 
Medien zu einseitig und deshalb zu extrem. 
Wenn man sich wirklich zwischen der re-
präsentativen und der Schwarmdemokratie 
entscheiden müsste, fiele die verfassungs-
staatliche Option für den Parlamentarismus 
nicht schwer. In der politischen Realität stehen 
wir aber nicht vor dieser Entweder-oder-Ent-
scheidung. Vielmehr geht es darum, wie die 
sozialen Medien die parlamentarische Reprä-
sentation ergänzen können. Besonders die 
europäische Perspektive hat hier verdeutlicht, 
dass neben repräsentative und plebiszitäre 
auch partizipative und assoziative Elemente 
demokratischer Legitimation treten können 
(vgl. Kapitel 3, Abschnitt Verbund). Dabei sind 
die partizipative und assoziative Legitimation in 
der Lage, auch politische Schwarmbildungen 
verfassungsrechtlich zu institutionalisieren. 

Ein Beispiel dafür ist die Einführung öffent licher 
und elektronischer (Massen-)Petitionen, deren 
emergente Schwarmeffekte sich in die parla-
mentarische Regierungsform integrieren lassen 
(Guckelberger, 2008; 2011). Allerdings müssen 
in den entsprechenden Konzepten die Anfor-
derungen an Verfahrenseffizienz, Öffentlichkeit 
und Persönlichkeitsschutz sicherlich noch op-
timiert werden (Riehm et al., 2009, 543). Des 
Weiteren setzen gegenwärtig Landesregie-
rungen auf rechtspolitische Schwarmeffekte, 
wenn sie die internetbasierte Partizipation der 
Bürgerinnen und Bürger bei der Ausarbeitung 
von Gesetzentwürfen aktivieren (Soldt, 2013). 
Diese schwarmförmigen Partizipations- und 
Assoziationsformen bereichern die freiheitliche 
Demokratie, ohne den Parlamentarismus zu 
gefährden.
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Fazit

Die demokratischen Transformationen und die 
Transformation unserer Demokratie gehen Hand 
in Hand. Wir können die neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen nur demokratisch gestalten, 
wenn wir unser Demokratieverständnis verändern. 
Die zentralen Stichworte der aktuellen Entwick-
lung auf staatlicher, europäischer wie globaler 
Ebene sind Legitimationsverschiebungen, Mobi-
lisierung, Vernetzung und Wettbewerb. 

Diese Herausforderungen lassen sich mit einer 
stärkeren Ausdifferenzierung der demokratischen 

Legitimationsmodi politisch annehmen, um vor 
allem die notwendigen sozial-, finanz-,  energie- 
und umweltpolitischen Politikwechsel aktiv zu 
gestalten. Auch ist das Demokratieprinzip im 
Spannungsverhältnis von verfassungsrechtlicher 
Flexibilität und Rigidität offen genug (Schuppert, 
1995), um die kommunikative Provokation über-
kommener Politikstile durch die sozialen Medien 
konstruktiv aufzunehmen. 

Postdemokratische Konstellationen brauchen 
und dürfen dabei kein Anlass für Kulturpessimis-
mus sein. Die Demokratie ist eine optimistische 
Staatsform und Kultur pessimismus deshalb eine 
politische Gefahr (Stern, 2005).
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